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V

Vorwort
Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches haben nach wie vor eine 
enorme praktische Bedeutung. Sie haben das Ziel, eine allgemein gültige 
Verkehrsauffassung für die in den Leitsätzen aufgeführten Lebensmittel zu 
beschreiben. Im Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit beschäftigen sich die 
Autoren nahezu täglich mit den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnis
se und neuerdings vermehrt auch mit den Leitsätzen für vegane und vegeta
rische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs.
In der täglichen Anwendung tauchen viele praktische Fragen auf, zu denen 
die Anwender der Leitsätze nach Antworten suchen. Obwohl die Leitsät
ze für Fleisch und Fleischerzeugnisse seit mehreren Jahrzehnten existieren 
und die Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit 
zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs vor fast fünf Jahren veröffentlicht 
wurden, existiert hierzu nur wenig Literatur. Deshalb haben sich die Au
toren zum Ziel gesetzt, die wesentlichen Beschreibungen aus den Leitsät
zen zu erläutern. Die vorliegende Bearbeitung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sie möchte die praktisch bedeutsamsten Beschreibungen 
der Leitsätze aufbereiten und dem Anwender das Verständnis einzelner Be
schreibungen näherbringen.

Gummersbach/Sehnde, im Juli 2023
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Kapitel 1 
Allgemeines zu den Leitsätzen

1.  Rechtsnatur und Funktionen der Leitsätze des 
Deutschen Lebensmittelbuches

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches sind weder formelle Ge
setze noch Rechtsverordnungen und besitzen daher keine Rechtsnormquali
tät. Bei ihnen handelt es sich um sog. „antizipierte Sachverständigengutach
ten“, die durch die Vertreter der beteiligten Verkehrskreise erstellt und als 
wesentliche Hilfe zur Feststellung einer bestehenden allgemeinen Verkehrs
auffassung angesehen werden.
Beteiligte Verkehrskreise sind die Gruppen der Verbraucher, der Lebensmit
telüberwachung, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Sie beraten Änderun
gen, Ergänzungen und Neufassungen in den jeweiligen Fachausschüssen 
vor, die dann im Plenum der LebensmittelbuchKommission beschlossen 
werden.
Daher enthalten die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches keine all
gemeinverbindlichen Ge und Verbote und können bestehende Rechtsvor
schriften weder aufheben noch ändern. Aus den vorgenannten Gründen kann 
ein Verstoß gegen die Leitsätze auch nicht automatisch mit einem Bußgeld 
oder einer anderen Repression geahndet werden.
Die Leitsätze sind neben Fachliteratur, Rechtsprechung, tatsächlichem 
Marktgeschehen, Sachverständigengutachten etc. eine von mehreren Quel
len für die Überprüfung einer Verkehrsauffassung und damit für die An
wendung diverser Rechtsvorschriften, z. B. dem gemeinschaftsrechtlichen 
Irreführungsverbot (Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend 
die Information der Verbraucher über Lebensmittel, kurz: LMIV) von her
vorgehobener Relevanz. Ihnen wohnt jedenfalls im Hinblick auf Leitsätze, 
mit denen eine bestehende Verkehrsauffassung festgestellt wird, eine Ver
mutungswirkung dafür inne, was Verbraucher von einem nach Herstellung, 
Beschaffenheit und sonstigen Merkmalen in den Leitsätzen beschriebenen 
Lebensmittel erwarten dürfen.
Die Leitsätze besitzen, je nach Perspektive, unterschiedliche Funktionen für 
die verschiedenen Beteiligten.
Zuvorderst sollen sie die berechtigten Erwartungen von Verbrauchern schüt
zen. Bestimmte verkehrsübliche Bezeichnungen wecken Erwartungen an 
die Beschaffenheit der jeweiligen Produkte. Sofern daher in den Leitsätzen 
beschriebene verkehrsübliche Bezeichnungen verwendet werden, sollen 
Verbraucher sich darauf verlassen können, dass die nach der Verkehrsauffas
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sung an ein entsprechendes Produkt zu stellenden Erwartungen auch erfüllt 
werden.
Aus Sicht der Unternehmen besitzen die Leitsätze einen sog. „SafeHar
bourEffekt“. Entspricht ein Lebensmittel den Vorgaben in den Leitsätzen 
des Deutschen Lebensmittelbuches, gilt das Lebensmittel in Hinsicht auf 
die in den Leitsätzen beschriebenen Kriterien als der Verkehrsauffassung 
entsprechend, so dass der Vorwurf einer möglichen Irreführung gem. Art. 7 
LMIV aufgrund einer Abweichung von einer bestehenden Verkehrsauffas
sung ohne ausreichende Kenntlichmachung in Hinsicht auf die konkret in 
den Leitsätzen geregelten Kriterien regelmäßig ausgeschlossen ist.
Entspricht das Lebensmittel hingegen nicht den Vorgaben der Leitsätze des 
Deutschen Lebensmittelbuches, so folgt aus dem vorgenannten Grundsatz 
nicht im Umkehrschluss und automatisch, dass eine Irreführung vorliegt. 
Vielmehr stellt eine solche Feststellung ein mögliches Indiz dafür dar, dass 
gegebenenfalls von einer bestehenden Verkehrsauffassung abgewichen wur
de, was in der Folge eine Irreführung zur Folge haben kann. Mithin besteht 
bei einer solchen Feststellung Anlass dazu, eine weitere, auf den jeweiligen 
Einzelfall bezogene Irreführungsprüfung gem. Art. 7 LMIV vorzunehmen.
Weiterhin stellen die Leitsätze eine praxisrelevante Quelle für die Ermitt
lung einer bestehenden Verkehrsauffassung dar und nehmen damit eine 
wichtige Rolle bei der Anwendung der Irreführungsvorschriften durch die 
Rechtsprechung, Behörden und Wirtschaftsbeteiligten ein.
Außerdem spielen die Leitsätze auch regelmäßig eine wichtige Rolle im 
Rahmen von Qualitätsvereinbarungen zwischen Lebensmittelherstellern und 
verkäufern.
Da die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches keine Rechtsnormqua
lität haben, können diese auch nicht wie Rechtnormen behandelt und ange
wendet werden. Das heißt, dass Behörden und Gerichte bei der Anwendung 
der Leitsätze für jeden Einzelfall prüfen müssen, ob die in den Leitsätzen 
beschriebene Verkehrsauffassung hinsichtlich der Herstellung, Beschaffen
heit oder sonstiger Merkmale eines Lebensmittels noch der herrschenden 
Verkehrsauffassung entspricht.
Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches können bei der Bezeich
nung vorverpackter Lebensmittel Bedeutung erlangen. Die Kennzeichnung 
vorverpackter Lebensmittel richtet sich nach der LMIV. Beim Inverkehr
bringen von vorverpackten Lebensmitteln stellt die Bezeichnung, die früher 
Verkehrsbezeichnung genannt wurde, eine der wichtigsten Pflichtinforma
tionen dar. Einzelheiten dazu, wie eine Bezeichnung auszusehen hat, be
stimmt Art. 17 LMIV. Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 LMIV wird ein Lebens
mittel grundsätzlich mit seiner rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung 
bezeichnet. Der Begriff der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung wird in 
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Art. 2 Abs. 2 lit. n) LMIV definiert. Hierbei handelt es sich um die Bezeich
nung eines Lebensmittels, die durch die für dieses Lebensmittel geltenden 
Rechtsvorschriften der Union vorgeschrieben ist, oder, wenn es keine derar
tigen Unionsvorschriften gibt, die Bezeichnung, welche in den Rechts und 
Verwaltungsvorschriften des Mitgliedstaates vorgesehen ist, in dem das Le
bensmittel an die Endverbraucher oder Anbieter von Gemeinschaftsverpfle
gung verkauft wird. Existiert eine rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung, 
muss diese verwendet werden.
Im Fleischbereich sind rechtlich vorgeschriebene Bezeichnungen selten. 
Diese existieren überhaupt nur im Zusammenhang mit den Vermarktungs
normen für Geflügelfleisch. Die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnis
se sind keine Rechtsvorschriften, da diese einen rein beschreibenden Cha
rakter haben.
Wenn keine in Rechtsvorschriften festgelegte Bezeichnung existiert, hat der 
Lebensmittelunternehmer nach Art. 17 Abs. 1 Satz 2 LMIV die Wahl zwi
schen einer üblichen oder einer beschreibenden Bezeichnung. Nach Art. 2 
Abs. 2 lit. o) LMIV handelt es sich bei der verkehrsüblichen Bezeichnung 
um eine Bezeichnung, die von den Verbrauchern in dem Mitgliedstaat, in 
dem das Lebensmittel verkauft wird, als Bezeichnung dieses Lebensmittels 
akzeptiert wird, ohne dass eine weitere Erläuterung notwendig wäre. Hier
bei handelt es sich im Regelfall um kurze, schlagwortartige Bezeichnungen, 
mit denen die Verbraucher eine konkrete Vorstellung von einem Produkt 
verbinden.
An dieser Stelle erlangen die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnis
se des Deutschen Lebensmittelbuches Bedeutung. Die Leitsätze des Deut
schen Lebensmittelbuches sind wie bereits erwähnt weder Gesetz noch 
Rechtsverordnung und haben keine Rechtsnormqualität. Stattdessen werden 
sie wie bereits eingangs beschrieben als antizipierte Sachverständigengut
achten bezeichnet. Eine wichtige Funktion der Leitsätze liegt somit in der 
Abbildung des SollZustands eines Lebensmittels im Hinblick auf die Irre
führungsvorschriften des Art. 7 LMIV und § 11 Abs. 1 LFGB. Somit können 
die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches übliche Bezeichnungen im 
Rechtssinne enthalten. In den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse 
findet sich bspw. in der Einleitung des Besonderen Teils unter LSNr. 2 die 
Erläuterung, dass die im Besonderen Teil der Leitsätze kursiv abgedruckten 
Bezeichnungen als (Verkehrs)Bezeichnungen des Lebensmittels anzusehen 
sind. Dieser Praxis wird auch in den vorliegenden Erläuterungen Rechnung 
getragen, indem Bezeichnungen kursiv gedruckt sind.
Losgelöst davon haben die Lebensmittelunternehmer jedoch auch das Recht, 
die Leitsätze weitestgehend zu ignorieren. Denn insoweit steht den Lebens
mittelunternehmern nach Art. 17 Abs. 1 Satz 2 LMIV ein Wahlrecht zu, 
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entweder eine übliche Bezeichnung oder eine beschreibende Bezeichnung 
zu verwenden. Bei einer beschreibenden Bezeichnung handelt es sich nach 
Art. 2 Abs. 2 lit. p) LMIV um eine Bezeichnung, die das Lebensmittel und 
erforderlichenfalls seine Verwendung beschreibt und die hinreichend genau 
ist, um es den Verbrauchern zu ermöglichen, die tatsächliche Art des Le
bensmittels zu erkennen und es von Erzeugnissen zu unterscheiden, mit de
nen es verwechselt werden könnte. Sofern also im Rahmen einer Beschrei
bung kein Begriff aus den Leitsätzen verwendet wird, müssen die Leitsätze 
auch nicht beachtet werden. Auch insoweit unterscheiden sie sich demnach 
von Rechtsnormen, die abstrakt generell für alle betroffenen Lebensmittel 
gelten.

2.  Leitsatztypen

a)  Feststellende Leitsätze

Es existieren zwei Arten von Leitsatztypen. Zum einen können Leitsätze 
eine bestehende Verkehrsauffassung feststellen (sog. feststellende Leitsät
ze – hierbei handelt es sich um den Regelfall). Diesem Leitsatztyp wohnt 
die bereits angesprochene Vermutungswirkung für eine Verkehrsauffassung 
inne.
Der Anwender der Leitsätze darf jedoch nicht der Versuchung verfallen 
anzunehmen, dass jedes Kriterium, das in den Leitsätzen festgelegt ist, 
Bestandteil einer Verkehrsauffassung ist. Zum einen entwickeln sich Ver
kehrsauffassungen dynamisch und mitunter auch schneller weiter, als Ände
rungen an den Leitsätzen herbeigeführt werden können. Zum anderen han
delt es sich nicht bei jeder Regelung in einem Leitsatz um eine feststellende 
Regelung. Dies hat sowohl die nationale als auch die europäische Recht
sprechung bereits in diversen Fällen bezüglich unterschiedlicher, in den 
Leitsätzen niedergelegten Kriterien bestätigt.
So hat bspw. das OVG Lüneburg (OVG Lüneburg, Urt. vom 19.1.1993, 
Az. 10 L 136/89) entschieden, dass keine allgemeine Verkehrsauffassung 
bestand, der zufolge ein als Hacksteak bezeichnetes Tiefkühlerzeugnis 
nach den seinerzeitigen Leitsätzen einen Fleischanteil von mindestens 80 % 
 erreichen musste. Die seinerzeitige Leitsatzziffer 2.507.11 der Leitsätze 
für Fleisch und Fleischerzeugnisse und die in ihr genannten Kriterien und 
 Beschaffenheitsmerkmale stellten keine dahingehende Verkehrsauffassung 
dar.
Jüngst konstatierte der Verwaltungsgerichtshof München (VGH München, 
Beschluss vom 20.5.2021, Az. 20 ZB 19.131), dass die Vorgaben der vor
maligen Leitsatzziffer 2.19 der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse 
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a. F. in Hinsicht auf das Erfordernis der Angabe „Formfleisch“ gegen euro
päisches Recht verstößt und bestätigte damit auch die vorinstanzliche Ent
scheidung des VG Regensburg, in der dieses zutreffend wie folgt ausführte:

„Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches sind jedoch keine 
Rechtsnormen, weil sie weder Gesetz noch Rechtsverordnung sind 
(vgl. Voit/Grube/Grube LMIV Art. 17 Rn. 73, beck-online). Anderen-
falls wären die darin geregelten Bezeichnungen auch die „rechtli-
chen Bezeichnungen“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 S. 1 LMIV. Die 
Leitsätze begründen aber grundsätzlich eine (widerlegliche) Ver-
mutungswirkung dafür, was der Verbraucher von einem in den Leit-
sätzen beschriebenen Lebensmittel erwartet (BVerwG, LRE 22, 35; 
VG Arnsberg, LMRR 2009, 61 und Voit/Grube/Grube LMIV Art. 17 
Rn. 73, beck-online). Die Leitsätze können zwar als sachverständige 
Beschreibung der für die Verkehrsfähigkeit bedeutsamen Herstellung, 
Beschaffenheit und sonstigen Merkmale von Lebensmitteln unter 
Umständen entsprechende bestehende oder künftig herauszubildende 
Erwartungen der Verbraucher nahelegen, sind aber nicht in jedem 
Fall zuverlässige Abbilder des aktuellen Verbraucherverständnis-
ses (vgl. OLG Köln, Urteil vom 18. November 2011 – I-6 U 119/11 –, 
Rn. 6, juris), sodass sich die Leitsätze bei ihrer Anwendung im Einzel-
fall einer Überprüfung durch das Gericht zu unterziehen haben (vgl. 
Zipfel/Rathke LebensmittelR/Rathke LFGB § 15 Rn. 26, beck-online). 
Beschränkt sich das Gericht nämlich darauf, den Inhalt eines Leit-
satzes ohne eigene Prüfung in die Entscheidung zu übernehmen, 
erhält dieser Leitsatz eine quasi-normative Bedeutung, die im Hin-
blick auf die Harmonisierung der Irreführungsverbote durch die 
Richtlinie 2000/13/EG gemeinschaftsrechtlich nicht akzeptabel ist 
(vgl. Zipfel/Rathke, LebensmittelR/Rathke LFGB § 15 Rn. 6a, beck-
online). So hat auch der EuGH in seinem Urteil vom 09. Februar 
1999 (Az. C-383/97, Rn. 41 und 42, juris) die Leitsätze für Fleisch 
und Fleischerzeugnisse im Ergebnis nicht berücksichtigt. Den Leit-
sätzen des deutschen Lebensmittelbuchs kommt demnach eine wich-
tige Funktion hinsichtlich der Beschreibung der Herstellung und der 
Merkmale und dem Schutz der Qualität der beschriebenen Erzeug-
nisse zu. Dies besagt aber nichts darüber, ob diese Bezeichnungen 
auch vom Verbraucher ohne weitere Erläuterung akzeptiert werden. 
Dies bedarf jeweils einer Beurteilung im Einzelfall (vgl. Zipfel/Rath-
ke LebensmittelR/Meisterernst LMIV Art. 2 Rn. 113, beck-online).“

Auch bei nicht prägenden Leitsatzregelungen muss der Anwender der Leit
sätze daher stets überprüfen, ob das in den Leitsätzen beschriebene Kriteri
um tatsächlich (noch) Bestandteil einer Verkehrsauffassung ist.
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b)  Prägende Leitsätze

Umstritten ist, wie weit die Befugnis der Deutschen Lebensmittelbuch
Kommission geht. Die gesetzliche Grundlage für das Tätigwerden der Deut
schen LebensmittelbuchKommission ist § 15 Abs. 1 LFGB. Gemäß dem 
Wortlaut der Vorschrift sollen die Leitsätze eine Verkehrsauffassung bzgl. 
der Herstellung, Beschaffenheit oder sonstigen Merkmale beschreiben.
Die Deutsche LebensmittelbuchKommission sieht ihre Aufgabe aber nicht 
nur darin, eine bestehende Verkehrsauffassung zu „beschreiben“, also wie
derzugeben, sondern hat in der Präambel der Geschäftsordnung der Deut
schen LebensmittelbuchKommission vom 20.6.2016 aufgenommen, dass 
die Leitsätze ein untergesetzliches Regelwerk sind, das Hilfestellung bei der 
Auslegung des Rechts leistet. Die Deutsche LebensmittelbuchKommission 
kann in besonderen Fällen feststellen, dass sich noch keine allgemein aner
kannte Verkehrsauffassung gebildet oder dass sich die Verkehrsauffassung 
in eine unerwünschte Richtung entwickelt hat. In diesen besonderen Fällen 
kann die Kommission auch prägend tätig werden. Die Deutsche Lebensmit
telbuchKommission sieht sich daher als befugt an, wenn sich die Verkehrs
auffassung in eine ihrer Ansicht nach unerwünschte Richtung entwickelt 
hat, korrigierend in diese einzugreifen und prägend tätig zu werden.
Eine gerichtliche Entscheidung dazu, wie weit die Befugnisse der Deut
schen LebensmittelbuchKommission gehen und ob ein prägendes oder 
korrigierendes Tätigwerden der LebensmittelbuchKommission von der 
gesetzlichen Grundlage des LFGB noch gedeckt ist, gibt es bislang noch 
nicht. Daher ist es hoch umstritten, inwieweit ein solches Vorgehen durch 
die Deutsche LebensmittelbuchKommission zulässig ist. Zum Teil wird 
vertreten, dass ein prägendes Tätigwerden der Deutschen Lebensmittelbuch
Kommission grundsätzlich aus verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen 
ist. Zum Teil wird aber auch vertreten, dass ein prägendes Tätigwerden der 
Deutschen LebensmittelbuchKommission in engen Grenzen zulässig sein 
soll.
Die Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit 
zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs sind ein Werk, das erstmals über
wiegend prägende Regelungen enthält. Schon bei der Erarbeitung der neu
en Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs wies der temporäre Fachausschuss der 
Deutschen LebensmittelbuchKommission in seinem Sachstandsbericht dar
auf hin, dass man sich zum Ziel gesetzt habe, mit einem neuen Leitsatz Klar
heit für alle Interessengruppen zu schaffen, um auch unter Berücksichtigung 
der bestehenden Leitsätze eine eindeutige Zuordnung der auf dem Markt 
befindlichen Produkte in Kategorien wie vegetarische, vegane oder tierische 
Lebensmittel zu gewährleisten und somit für Transparenz am Markt zu sor
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gen. Im Hinblick auf die konkrete Fassung der Leitsätze wurde in dem Sach
standsbericht darauf hingewiesen, dass eine besondere Schwierigkeit darin 
bestehe, dass eine gefestigte Verkehrsauffassung für die verschiedenen Pro
duktgruppen nicht zu erkennen sei. Daher sei es notwendig, prägend in die 
Produktaufmachung einzugreifen. Für die Praxis bedeutet dies, dass jeder 
Rechtsanwender für sich bewerten muss, ob er den neuen Leitsätzen für ve
gane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tieri
schen Ursprungs im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams folgen möchte.
Aber auch im Zusammenhang mit den nachfolgend ebenfalls beschriebenen 
Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse unternimmt die Lebensmit
telbuchKommission Versuche, eine Verkehrsauffassung in eine bestimmte 
Richtung zu beeinflussen und verwendet deshalb prägende Leitsätze. Ein 
Beispiel für den Versuch einer Prägung der Verkehrsauffassung ist LS
Nr. 2.3.2 Abs. 5 der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Darin bzw. 
in der Vorgängerregelung hat die LebensmittelbuchKommission 2015 die 
Beschreibung aufgenommen, dass ein industriell hergestellter Kochschin
ken, der die Anforderungen der Beschreibung erfüllt, einen Hinweis auf das 
Zusammenfügen tragen muss. Dieser Hinweis soll „aus Schinkenteilen zu
sammengefügt“ lauten. Tatsächlich werden zwar viele auf dem Markt ange
botene Kochschinken nach der in den Leitsätzen beschriebenen Technologie 
hergestellt. Sie tragen aber nur in den seltensten Fällen den von den Leitsät
zen vorgesehenen Hinweis. Insoweit hat also die von der Lebensmittelbuch
Kommission beabsichtigte Prägung nicht stattgefunden, was zwischenzeit
lich auch die LebensmittelbuchKommission bzw. der vom zuständigen 
Fachausschuss veröffentlichte Sachstandsbericht festhält. Folglich müssten 
die Leitsätze insoweit erneut angepasst werden, da sich die mit der Prägung 
beabsichtigte Verkehrsauffassung tatsächlich nicht gebildet hat.
Prägende Leitsätze beschreiben mithin keine bestehende Verkehrsauffas
sung, sondern sollen eine solche künftig erst prägen. Sie stellen gestalten
de gutachterliche Äußerungen dar, die jedoch grundsätzlich keine bindende 
Wirkung entfalten. Auch wohnt ihnen nicht die Vermutung inne, dass ihr 
Inhalt Gegenstand einer Verkehrsauffassung ist. Gleichwohl können sie die 
Verkehrsauffassung in eine bestimmte Richtung drängen oder eine gänzlich 
neue Verkehrsauffassung begründen.
Im Rahmen der Anwendung der Leitsätze stellt es sich darüber hinaus als 
problematisch dar, dass feststellende und prägende Leitsatzregelungen in 
den Leitsätzen bisher nicht gesondert gekennzeichnet werden. Es obliegt 
daher dem Anwender, im Rahmen einer sachgerechten Anwendung der 
Leitsätze sicherzustellen, dass es sich auch tatsächlich um eine feststellende 
Regelung handelt. Aus diesem Grund ist bei der Anwendung der Leitsätze 
grundsätzlich in jedem Einzelfall eine mehrstufige Prüfung erforderlich.
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In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob es sich um eine feststellende oder 
aber um eine prägende Leitsatzregelung handelt. Dabei gilt es zu beachten, 
dass sowohl die gesamte Leitsatznummer als auch nur ein Teil davon einen 
feststellenden bzw. prägenden Charakter haben kann. Die Prüfung erfolgt 
anhand der Genese der Leitsätze, den hierzu erfolgten Sachstandsmitteilun
gen sowie unter Berücksichtigung des tatsächlichen Marktgeschehens und 
weiteren Aspekten.
Sodann ist in einem zweiten Schritt im Falle eines feststellenden Leitsatzes 
zu prüfen, ob die darin geschilderte Verkehrsauffassung tatsächlich (noch) 
zutreffend ist. Hierfür streitet zunächst die diesem Leitsatztyp innewohnen
de Vermutungswirkung, sofern durch den Anwender nicht hinreichend be
gründete Gegenargumente vorgebracht werden können. Diese können bspw.  
auf dem aktuellen Marktgeschehen, Umfrageergebnissen, neuen rechtlichen 
Regelungen etc. beruhen.
Handelt es sich hingegen um einen prägenden Leitsatz, ist in dem zweiten 
Schritt zu prüfen, ob der prägende Leitsatz bereits zu einer Etablierung der 
zu prägenden Verkehrsauffassung geführt hat. Für eine erfolgreiche Prägung 
bedarf es der Akzeptanz der Verkehrsauffassung durch die überwiegende 
Anzahl der Verkehrsteilnehmer in Form deren Umsetzung (Umstandsmo
ment) über einen angemessenen Zeitraum (Zeitmoment). Nur wenn sowohl 
das Zeit als auch das Umstandsmoment vorliegen, war die Prägung er
folgreich und der prägende Leitsatz wandelt sich zu einem feststellenden 
Leitsatz. Nur dann darf der jeweilige Leitsatz im Rahmen der rechtlichen 
Bewertung berücksichtigt werden (ähnlich auch Meyer/Streinz, LFGB, § 15 
Rn. 11; Sosnitza/Meisterernst, Lebensmittelrecht, C 102, § 15 Rn. 26; Zipfel, 
ZLR 1986, 133, 134).
Liegt noch keine erfolgreiche Prägung vor, wird die prägende Leitsatzre
gelung jedoch dennoch angewendet, wird ihr – so zumindest die derzeit 
herrschende Meinung – eine normative, das heißt gesetzgeberische Wirkung 
zugemessen. Eine solche normative Wirkung dürfte aber gegen das Rechts
staatsprinzip verstoßen. Zusammenfassend bedeutet dies, dass auch die 
Überwachungsbehörden prägende Leitsatzregelungen erst dann anwenden 
dürfen, wenn diese zur allgemeinen Verkehrsauffassung geworden sind. Da 
die Herausbildung einer Verkehrsauffassung ein fließender Prozess ist, wird 
dies im Einzelfall nur schwer feststellbar sein. Es ist auch nicht möglich, 
einen konkreten Zeitraum vorherzusagen, bis wann aus einem prägenden 
Leitsatz ein solcher wird, der eine aktuelle Verkehrsauffassung zutreffend 
beschreibt. Für die Anwender stellt dies eine Unsicherheit dar.
Die Anwendung prägender Regelungen durch Unternehmen kann darüber 
hinaus auch unerwünschte rechtliche Konsequenzen für Unternehmen ha
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ben. Wie bereits erläutert können die Leitsätze keine bestehenden Rechts
vorschriften aufheben oder ändern.
Wenn LSNr. 1.4 Abs. 3 der Leitsätze für vegane und vegetarische Lebens
mittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs bestimmt, 
dass bspw. bei der Kenntlichmachung der maßgeblich ersetzenden Zutat im 
Hauptsichtfeld gleichartige Zutaten zusammengefasst werden können, z. B. 
mit der zusammenfassenden Angabe „mit Pflanzenprotein“ bei gleichzeiti
ger Verwendung von z. B. Erbsen und Sojaprotein, so ist eine entsprechende 
Zusammenfassung im Rahmen des Zutatenverzeichnisses gem. der LMIV 
nicht ohne Weiteres möglich. Entsprechendes gilt für die Verwendung von in 
den Leitsätzen kursiv gedruckten, neuen, verkehrsüblichen Bezeichnungen. 
Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Verwendung im Zutatenverzeich
nis möglich ist. So wies das LG München (Urt. vom 21.12.2021, Az. 33 O 
3572/21) darauf hin, dass die Leitsätze für vegane und vegetarische Lebens
mittel lediglich Hinweise zur Kennzeichnung veganer und vegetarischer Le
bensmittel geben. Ausführungen zur Gestaltung des Zutatenverzeichnisses 
enthalten sie gerade nicht.

3.  Widerlegbarkeit der Vermutungswirkung

Wie bereits erläutert wohnt den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbu
ches eine Vermutung dafür inne, was ein Verbraucher redlicherweise von 
einem Lebensmittel hinsichtlich seiner Herstellung, Beschaffenheit und 
sonstigen Merkmale erwarten kann, wenn es eine in den Leitsätzen aufge
führte Bezeichnung trägt. Diese Vermutungswirkung ist widerlegbar. Für 
eine Widerlegung ist es erforderlich, dass der Anwender nachweist, dass die 
in den Leitsätzen wiedergegebene Verkehrsauffassung überholt ist oder ein 
bestimmter Umstand erst gar nicht Bestandteil der Verkehrsauffassung war 
bzw. ist. Dies kann unter Zuhilfenahme aller erdenklichen Erkenntnisquel
len, insbesondere von Fachliteratur, der Rechtsprechung, dem tatsächlichen 
Marktgeschehen, Sachverständigengutachten und Umfragen etc. geschehen.

4.  Übergangsfristen

Die Frage nach Übergangsfristen für die Anwendung von neuen Beschrei
bungen in den Leitsätzen ist weder pauschal noch einheitlich zu beantwor
ten. Abermals gilt es zwischen den verschiedenen Leitsatztypen (feststellen
de und prägende Leitsatzregelungen) zu unterscheiden. Weiterhin ist danach 
zu differenzieren, ob es sich bei der anzuwendenden Leitsatznummer um 
eine begünstigende oder um eine belastende Vorgabe handelt.
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Übergangsfristen für feststellende Leitzsatzregelungen, also solche, die eine 
bestehende Verkehrsauffassung wiedergeben und bei denen keine Anhalts
punkte dafür bestehen, dass die wiedergegebene Verkehrsauffassung nicht 
mehr aktuell ist, sind ausgeschlossen. Hintergrund ist, dass die fragliche 
Verkehrsauffassung existiert und im beschriebenen Umfang gelebt wird. 
Eine Übergangsfrist kommt in diesen Fällen also naturgemäß nicht in Frage.
Bei prägenden Leitsatzregelungen, die keine bestehende Verkehrsauffassung 
beschreiben, sondern eine neue Verkehrsauffassung herbeiführen sollen, 
müssen Lebensmittelunternehmen den Vorgaben der prägenden Leitsatz
nummer für eine angemessene Zeit folgen. Ist dies nicht der Fall, läuft die 
versuchte Prägung leer. Eine Prägung erfolgt daher keinesfalls automatisch 
und auch nicht unmittelbar nach Bekanntgabe prägender Leitsätze. Viel
mehr bedarf es einer dauernden und umfassenden Übung, um die Prägung 
herbeizuführen. Eine solche Übung setzt ein sogenanntes Zeitmoment und 
ein Umstandsmoment voraus.
Das Zeitmoment bedingt, dass die in der prägenden Leitsatzziffer zum Aus
druck gebrachte (künftig zu prägende) Verkehrsauffassung über einen be
stimmten Zeitraum praktisch gelebt bzw. vollzogen werden muss. Die Fest
legung pauschaler Zeiträume verbietet sich hier, da die für eine erfolgreiche 
Prägung erforderliche Zeit je nach Art und Umfang der Prägung von zahlrei
chen Faktoren abhängig ist.
Das Umstandsmoment setzt voraus, dass die verschiedenen an dem Verkehr 
mit dem Lebensmittel beteiligten Verkehrskreise die Prägung annehmen und 
diese in die Praxis übernehmen bzw. umsetzen. Hierbei ist es nicht ausrei
chend, dass lediglich einzelne Verkehrsteilnehmer die Regelung akzeptie
ren. Vielmehr muss bei einer wertenden Gesamtbetrachtung erkennbar sein, 
dass der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer und damit ein wesentli
cher Teil aller Verkehrskreise die Prägung akzeptiert.
Erst wenn sowohl das Zeit als auch das Umstandsmoment vorliegen, kann 
von einer erfolgreichen Prägung und damit von einer Anwendbarkeit der 
prägenden Leitsatzregelung ausgegangen werden. Dieser Prozess wird in 
der Praxis häufig verkürzt als Übergangsfrist beschrieben.
Die Prüfung, ob eine dauernde und umfassende Übung (Zeit und Um
standsmoment) vorliegt, ist komplex. Hierzu bedarf es stets einer konkre
ten Prüfung, bei der alle Umstände des Einzelfalles einzubeziehen sind. Im 
Rahmen der Prüfung des Zeitmomentes sind insbesondere die Art und der 
Umfang der Neuerung, die Abgabeform des konkret betroffenen Lebensmit
tels sowie auch die Art und die Haltbarkeit des betroffenen Produktes zu be
rücksichtigen. Weiterhin ist zu prüfen, wann die prägende Leitsatznummer 
bekannt gemacht wurde. Zudem ist davon auszugehen, dass bei begünsti
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genden Regelungen das Zeitmoment einen geringeren Umfang haben kann 
als bei Regelungen, die sich belastend auswirken.
Anhaltspunkte dafür, welche Zeiträume als angemessen anzusehen sind, 
können gegebenenfalls gesetzlichen Regelungen entnommen werden, z. B. 
Art. 3 Abs. 3 LMIV. Dieser bestimmt, dass in den Fällen, in denen im Le
bensmittelinformationsrecht neue Anforderungen eingeführt werden, für 
die Zeit nach dem Inkrafttreten der neuen Anforderungen – außer in hinrei
chend begründeten Fällen – eine Übergangsfrist zu gewähren ist. Während 
dieser Übergangsfrist dürfen entsprechende Lebensmittel, deren Etikett 
nicht den neuen Anforderungen entspricht, in den Verkehr gebracht werden. 
Bestände solcher Lebensmittel, die vor dem Ablauf der Übergangsfrist in 
Verkehr gebracht wurden, dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände ver
kauft werden.
Ein Beispiel für neu eingeführte Kennzeichnungsvorgaben ist die Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 hinsichtlich der Angabe des 
Ursprungslandes bzw. Herkunftsortes von frischem, gekühltem oder ge
frorenem Schweine, Schaf, Ziegen und Geflügelfleisch. Gemäß Art. 9 
derselben Verordnung trat die Verordnung am 17.12.2013 in Kraft. Ihre Gel
tung entfaltete sie jedoch erst ab dem 1.4.2015. Unternehmer, die von der 
Verordnung betroffene Erzeugnisse herstellten bzw. vermarkteten, hatten 
somit etwas mehr als anderthalb Jahre Zeit, um die Etikettierung ihrer Er
zeugnisse anzupassen. Weitere zusätzliche Kennzeichnungsvorgaben wur
den darüber hinaus mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/775 zur 
Herkunftskennzeichnung von Primärzutaten eingeführt. Die Verordnung ist 
am 2.6.2018 in Kraft getreten, gilt jedoch erst seit dem 1.4.2020.
Neue Kennzeichnungsvorgaben auf EUEbene sind daher oftmals mit einer 
Übergangsfrist von nahezu zwei Jahren ausgestattet. Unter Berücksichti
gung der vorgenannten Kriterien kann ein angemessenes Zeitmoment meh
rere Monate bis mehrere Jahre umfassen.
Im Rahmen der Prüfung des Umstandsmomentes muss kontrolliert werden, 
ob die in der prägenden Leitsatznummer geforderte Anforderung bereits 
umgesetzt wird und in welchem Umfang dies geschieht.

a)  Prüfungsbeispiel

Die vorgenannten Prüfungsvorgaben sollen an dem Beispiel der prägenden 
LSNr. 2.1 Abs. 4 der Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel 
mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs verdeutlicht werden. 
Die Leitsatznummer lautet:
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„Bezeichnungen für spezifische Wurstwaren (z. B. „Lyoner“, „Sa-
lami“, „Leberwurst“) sind für vegane und vegetarische Lebensmit
tel nicht üblich. Hinweise auf diese Lebensmittel werden allenfalls 
zur näheren Beschreibung für vegane und vegetarische Lebensmittel 
verwendet, soweit eine hinreichende sensorische Ähnlichkeit zum in 
Bezug genommenen Lebensmittel tierischen Ursprungs besteht, ins
besondere in Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz. Solche 
Produkte werden z. B. als „vegetarische Seitan-Wurst, Typ Lyoner“, 
„vegane Tofu-Wurst nach Salami-Art“, „vegetarische Soja-Streich-
wurst mit Leberwurstgeschmack“ bezeichnet.“

aa)  Prüfungsstufe 1

Bis zur Veröffentlichung der Leitsätze und auch aktuell ist es üblich, dass 
vegane oder vegetarische Alternativprodukte, die sich an verkehrsübliche 
Bezeichnungen wie Lyoner oder Salami anlehnen, Phantasiebezeichnungen 
wie „Vegane Salami“ oder Bezeichnungen wie „Vegetarische Lyoner auf 
Basis von …“ tragen. Diese Kennzeichnungsvarianten wurden bisher akzep
tiert und über viele Jahre gelebt.
Satz 1 der LSNr. 2.1 Abs. 4 der Leitsätze für vegane und vegetarische Le
bensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs postuliert 
nunmehr, dass die Verwendung entsprechender Angaben in der bisherigen 
Art und Weise unüblich sein soll. Es handelt sich folglich um eine neue 
prägende Vorgabe, die darüber hinaus belastend auf die aktuell verwendete 
Etikettierungspraxis einwirken soll und die Anpassung bestehender Etiket
tierungen anstrebt.
Satz 2 der LSNr. sieht weiterhin vor, dass ein Hinweis auf entsprechende 
Erzeugnisse (Salami, Lyoner etc.) im Rahmen der Kennzeichnung des Le
bensmittels erfolgen kann, um dieses näher zu beschreiben und dem Ver
braucher zu verdeutlichen, was er von dem Produkt erwarten kann. Diese 
Möglichkeit der Anbringung eines anlehnenden Hinweises bedingt jedoch 
eine „hinreichende sensorische Ähnlichkeit“, und zwar in Bezug auf das 
Aussehen, den Geruch, den Geschmack sowie die Konsistenz.
Bei dieser Vorgabe kann auf den ersten Blick der Eindruck entstehen, dass 
es sich ebenfalls um eine prägende Regelung handelt. Dies ist jedoch nicht 
gänzlich der Fall. Bisher war es bereits aufgrund von Art. 7 LMIV erforder
lich, dass ein Lebensmittel, das sich in seiner Kennzeichnung an übliche 
Bezeichnungen aus anderen Bereichen anlehnt, entsprechende Ähnlichkei
ten aufweisen musste. So wurde bspw. im Fall eines „Vegetarischen Schnit
zels“ gefordert, dass das Produkt eine faserartige Textur sowie eine schnit
zeltypische Form aufweist. Weiterhin wurde vorausgesetzt, dass der Geruch 
und der Geschmack des Erzeugnisses so beschaffen sind, dass der typische 
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Charakter eines Schnitzels gewahrt wird. Anderenfalls wurde auch bisher 
eine entsprechende Anlehnung als irreführend im Sinne von Art. 7 LMIV 
eingestuft.
Aus dem Vorgesagten folgt, dass es sich bei der Regelung in Satz 2 nicht 
um eine neue prägende, sondern um eine feststellende Regelung handelt, 
weshalb diese für die Beurteilung einer Übergangsfrist der genannten Leit
satznummer außer Betracht bleiben kann. Neu und prägend ist hingegen das 
Kriterium der „hinreichenden sensorischen Ähnlichkeit“, das eine Anleh
nung nur dann ermöglichen soll, wenn die Ähnlichkeit in Hinsicht auf die 
explizit genannten sensorischen Merkmale gegeben ist.
Sodann wird in Satz 3 der Leitsatznummer unter Bezugnahme auf deren 
Satz 1 bestimmt, dass entsprechende Produkte bspw. als „Vegetarische Sei-
tan-Wurst, Typ Lyoner“ bezeichnet werden können. Auch hierbei handelt es 
sich um eine prägende Regelung, denn bisher existierten keine verkehrsüb
lichen Bezeichnungen für vegetarische und vegane Alternativprodukte. Da 
bspw. die Angabe „Vegetarische Seitan-Wurst, Typ Lyoner“ in der Leitsatz
nummer kursiv geschrieben ist, handelt es sich folglich um eine prägende 
Regelung, mit der erstmals verkehrsübliche Bezeichnungen für entspre
chende Erzeugnisse geschaffen werden sollen. Dabei ist davon auszuge
hen, dass es sich bei der Regelung nicht um eine belastende Neuprägung 
handelt, da bei der Verwendung solcher verkehrsüblichen Bezeichnungen 
die bisherige Verwendung der meist sehr technisch wirkenden und sehr lan
gen beschreibenden Bezeichnungen nicht mehr zwingend erforderlich ist. 
Mithin können entsprechende Unternehmer zur Bezeichnung ihrer Produkte 
nunmehr zwischen verkehrsüblichen und beschreibenden Bezeichnungen 
wählen. Demnach handelt es sich lediglich bei Satz 1 und Satz 3 der Leit
satznummer um prägende Leitsatzregelungen, die erst nach einer ausrei
chenden Übung behördlich als Beanstandungsgrundlage verwendet werden 
können.

bb)  Prüfungsstufe 2

Der Einfachheit halber soll die weitere Prüfung ausschließlich anhand des 
Satzes 1 der LSNr. 2.1 Abs. 4 der Leitsätze für vegane und vegetarische Le
bensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs erfolgen. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand der Autoren und dem aktuellen Marktbild 
genügen bisher nur wenige Produkte am Markt den Anforderungen des Sat
zes 1 der Leitsatznummer, weshalb derzeit noch davon auszugehen ist, dass 
der überwiegende Teil der Verkehrskreise die Regelung noch nicht umge
setzt hat. In der Folge mangelt es an dem Vorliegen des für die Prägung er
forderlichen Umstandsmomentes. Bereits aus diesem Grund können aktuell 
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keine Beanstandungen auf die Nichteinhaltung des Satzes 1 der Leitsatz
nummer gestützt werden.

b)  Verfehlung einer Prägung

Wie bereits ausführlich dargestellt, bedarf es für die wirksame Prägung ei
ner Verkehrsauffassung durch eine Leitsatzregelung einer Übung durch ein 
entsprechendes Zeit und Umstandsmoment. Sofern die am Verkehr mit dem 
konkreten Lebensmittel beteiligten Verkehrskreise die in einer prägenden 
Leitsatznummer genannten Vorgaben ablehnen und von dieser abweichen 
bzw. diese nicht anwenden, fehlt es an dem Umstandsmoment. In der Folge 
findet keine Prägung statt, so dass die betroffene Leitsatzregelung leerläuft. 
Die entsprechende Leitsatzregelung ist dann in der Praxis nicht anwendbar 
und ist bei einer nachfolgenden Revision der entsprechenden Leitsätze an
zupassen oder zu entfernen. Des Weiteren können keine Beanstandungen 
auf die Nichtbefolgung der Leitsatznummer gestützt werden.
Ebenso wie die Feststellung des Zeitmoments für eine erfolgreiche Prägung 
Probleme bereiten kann, kann dies umgekehrt der Fall sein, wenn überprüft 
werden soll, ob die Prägung fehlgeschlagen ist.
Ein Beispiel für eine solch fehlgeschlagene Prägung ist die bereits ange
sprochene vormalige Leitsatzziffer 2.341 Abs. 5 a. F. bzw. die heutige LS
Nr. 2.3.2 Abs. 5 der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Die von 
den Leitsätzen verlangte Kennzeichnung hat sich zwischen 2015 und 2021 
nicht etabliert und wurde vom Markt abgelehnt. In der Folge scheiterte die 
Prägung, so dass sowohl das Bundesministerium für Ernährung und Land
wirtschaft als auch die Deutsche LebensmittelbuchKommission in ihrem 
Sachstandsbericht vom 29.6.2021 mitgeteilt haben, dass der mit der Leit
satznummer unternommene Prägungsversuch gescheitert ist, weshalb die 
Leitsatznummer angepasst werden soll. Unklar bleibt insoweit, ob die Re
gelung gänzlich gestrichen wird oder ein neuer Prägungsversuch unternom
men wird.
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Kapitel 2 
Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse

Neufassung vom 14.4.2022 (BAnz AT 28.7.2022 B1, GMBl 29-30/2022 
S. 657‒703), zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 13.9.2022 
(BAnz AT 4.10.2022 B3, GMBl 36/2022, S. 825)
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